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Antrag zum HH-Plan-Entwurf 2025 (336/S/24):
Erhöhung des „Erfrischungsgeldes“ für Wahlhelfer:innen und Aufwands-
entschädigungen für Schulungen

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher,

die SPD-Fraktion bittet die Stadtverordnetenversammlung zu beschließen:

1. Das Erfrischungsgeld für Wahlhelfer:innen in der Schöfferstadt Gernsheim wird

von derzeit 30 Euro auf 40 Euro erhöht.

Das Erfrischungsgeld für die Wahlleiter:innen soll analog angepasst werden.

Diese Anpassung soll für alle zukünftigen Wahlen, sowohl kommunale als auch

überregionale, gelten.

2. Weiterhin soll den Wahlhelfer:innen für die Teilnahme an den Schulungen vor der

Wahl ebenfalls eine finanzielle Entschädigung in Höhe von 20 Euro gewährt

werden. Diese Entschädigung soll für die Schulung gezahlt werden, die vor der

eigentlichen Wahl stattfindet, um die Wahlhelfer:innen umfassend auf ihre

Aufgaben vorzubereiten.

Die erhöhten Ausgaben für das Erfrischungsgeld sowie die Aufwandsentschädigung

für Schulungen im Haushaltsplan sind unter dem Produkt 12101 „Statistik und

Wahlen“ zu veranschlagen.
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Begründung:

Wahlhelfer:innen leisten einen wichtigen Beitrag zur Durchführung von Wahlen und sind für

die ordnungsgemäße Durchführung der Wahlprozesse unerlässlich. Ihre Tätigkeit umfasst oft

einen ganzen Wahltag und erfordert ein hohes Maß an Verantwortung. Eine Erhöhung des

Erfrischungsgeldes auf 40 Euro ist eine angemessene Wertschätzung für ihren Einsatz und

ihren zeitlichen Aufwand.

Die Schulungen sind notwendig, um Wahlhelfer:innen mit den Wahlvorschriften, Abläufen

und rechtlichen Anforderungen vertraut zu machen. Da diese Schulungen ebenfalls mit

zusätzlichem Zeitaufwand verbunden sind, ist eine Aufwandsentschädigung von 20 Euro

angebracht, um den Einsatz der Wahlhelfer:innen in vollem Umfang zu honorieren und einen

Anreiz zur Teilnahme zu schaffen.

Gemessen an den Erfahrungen der letzten Jahre und den Aufwandsentschädigungen in

anderen Städten und Gemeinden erachten wir die Erhöhung als eine sinnvolle Investition in

die Qualität der Durchführung und Begleitung von Wahlen in der Schöfferstadt.
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